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Disziplinarordnung
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Ziele
Die Disziplinarordnung soll uns den Weg ebnen zu einem erfreulichen Zusammenleben, das von Respekt, Achtung und Verständnis von allen Beteiligten gekennzeichnet ist. Auf diesem Weg kann es nötig sein, Grenzen der individuellen Freiheit zu definieren. Dies soll alle SchülerInnen darin bestärken, Regeln, die ein positives Zusammenleben ermöglichen, als wertvoll zu erkennen und anzuwenden.

Das Erkennen und Zugeben des eigenen Fehlverhaltens und nicht die Sanktionen sollen dabei im Vordergrund stehen. Die SchülerInnen sollen die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und die Folgen selber tragen.

Voraussetzungen

Das Bildungsgesetz (§ 64) verpflichtet die Schülerinnen und Schüler, mit ihrem Verhalten zum Erfolg des Unterrichts sowie der Klassen- und Schulgemeinschaft beizutragen. Ausserdem haben sie die Weisungen der Lehrpersonen sowie der Schulbehörden einzuhalten und  zu Material und Einrichtung Sorge zu tragen. 

Die Erziehungsberechtigten sind verantwortlich für die Erziehung ihrer Kinder und leisten damit eine unerlässliche Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben und Zusammenarbeiten in der Schule (Bildungsgesetz § 69).
Die Lehrpersonen kennen und befolgen die Grundlagen und Abläufe.
Die aufgeführten Verfahrensabläufe und Massnahmen basieren auf folgenden Grundlagen:

(
Bildungsgesetz BL, §90

· Verordnung für die Sekundarschule BL, §§ 52, 53

· Handbuch für SL und SR: Disziplinarmassnahmen

· Handweiser zum Umgang mit Disziplinarmassnahmen an den Schulen (BKSD)
(
Schulinterne Weisungen und Regelungen:

· Schulprogramm der Sekundarschule Liestal

· Hausordnung Schulhaus Frenke
Regelungen
1. Definition
Als Disziplinarprobleme bezeichnen wir
· Unterrichtsstörungen

· Verweigerungen der Anweisungen von Lehrpersonen

· nicht erledigen der Hausaufgaben
· Vergessen von Material und Hausaufgaben
· Wiederholtes Zuspätkommen, Unentschuldigte Versäumnisse
· Verstösse gegen die Hausordnung, Lager- und Klassenregeln

· grober, abschätziger Umgangston gegenüber MitschülerInnen / Lehrpersonen
· Gewalt und Drohungen gegenüber MitschülerInnen / Lehrpersonen
· Rauchen oder Kiffen sowie Alkoholkomsum auf dem Schulhausareal und an Schulanlässen; Schulbesuch in bekifftem oder alkoholisiertem Zustand

· Beschädigungen, Verunreinigung von Gebäuden, Mobiliar, Schulmaterial etc.
Die Auflistung ist nicht abschliessend.
2. Grundsätze

Disziplinarprobleme werden unter folgenden Gesichtspunkten behandelt:
2.1 Prävention

Im Sinne der Prävention ist es hilfreich,
· klare Klassenregeln einzuführen und SchülerInnen über die Hausordnung zu informieren. Auch den Eltern sollten diese bekannt sein.

· die SchülerInnen in die Verantwortung für die Einhaltung von Klassenregeln und Hausordnung stufengerecht einzubinden. Dazu können Feedback, Verträge, Vereinbarungen, Klassenrat, Wochenrückblick etc. dienen.

· als Lehrperson eine transparente und konsequente Haltung zu zeigen.

· sich im Kollegium auszutauschen und Teamarbeit zu pflegen.
2.2 Transparenz der Disziplinarfälle

Es sollen Verstösse auffälliger Schülerinnen und Schüler, die getroffenen Massnahmen und deren Resultate schriftlich festgehalten werden (siehe Disziplinarprotokoll 1.6.2). So können sich Dritte, die allenfalls bei langandauernden Problemen hinzugezogen werden, umfassend und objektiv über das Vorgeschehen informieren. Vor der Verhängung von schwerwiegenden Massnahmen muss sich die beschliessende Instanz überzeugen können, dass zuvor alle anderen Mittel ausgeschöpft wurden. Andernfalls sollte sie sich vermittelnd in den Disziplinarprozess einschalten können. Kollektivstrafen sind zu vermeiden.

2.3 Ziel der Sanktionen

Schutz des Wohlbefindens aller SchülerInnen und Lehrpersonen. Einheitliche, verhältnismässige und unmittelbare Reaktionen auf Disziplinarverstösse erleichtern den SchülerInnen das Anerkennen von Regeln und Werten. Das Aufrechterhalten einer guten Lernatmosphäre ermöglicht erst das Erreichen der Lernziele und dient allen Beteiligten.

3. Hilfe und Beratung bei Disziplinarproblemen

Die Schule kann selten Individual- und keine Familienprobleme lösen. Die Schule und ihr Umfeld bieten aber verschiedene Anlaufstellen an zur Unterstützung der Beteiligten: Lehrpersonen / Schulleitung / Schulsozialarbeit / Schulpsychologischer Dienst / KJPD / Sozialdienst der Gemeinde.
Für Lehrpersonen spielt der Austausch im Kollegium eine sehr wichtige Rolle in der Bewältigung von Disziplinarproblemen.
4. Vorgehen bei Disziplinarproblemen
1. Stufe: Lehrperson ( SchülerIn
Bei einfachen Verstössen werden SchülerInnen auf ihren Fehler aufmerksam gemacht. SchülerInnen können kurzzeitig aus dem Unterricht ausgeschlossen werden oder die Lehrperson erteilt eine Strafaufgabe oder einen Arrest (max. 2 Stunden). Ein Arrest erfolgt immer mit einer Anzeige (1.6.5), welche von den Erziehungsberechtigten unterschrieben wird. Arrestzettel werden an die Klassenlehrperson weitergeleitet und von dieser gesammelt. Vergehen gegen das Rauchverbot ergeben immer einen Arrest.

Unentschuldigte Versäumnisse müssen doppelt nachgeholt werden und werden den Eltern mit Formular 1.5.3 gemeldet.
=> Rekursinstanz für Entscheide von Lehrpersonen ist die Schulleitung.

2. Stufe: Lehrperson ( Eltern / SchülerIn
Die Eltern werden über die Disziplinarprobleme ihres Kindes informiert. Bei andauernden Schwierigkeiten werden in einer Sitzung mit allen Beteiligten Verhaltensziele festgelegt, welche die SchülerInnen erreichen müssen (siehe Zielvereinbarungen 1.6.3). Je nach Vorfall besteht die Möglichkeit, dass ein schriftlicher Verweis zuhanden der Erziehungsberechtigten mit Kopie an die Schulleitung verfasst wird (siehe Musterbrief 1.6.4). Tritt keine Besserung ein, wird die Schulleitung einbezogen.
3. Stufe: Einbezug der Schulleitung

Erreicht die Schülerin oder der Schüler die gesetzten Verhaltensziele nicht und gefährdet den Unterrichtsauftrag, muss die Schulleitung ihre Strafmassnahmen einsetzen (VO Sek §53).

=> Rekursinstanz für Entscheide der Schulleitung ist der Schulrat.

4. Stufe: Einbezug des Schulrates

Der Schulrat ist die oberste Instanz des Schulkreises. Er kann auf Antrag der Schulleitung und in Absprache mit der Vormundschaftsbehörde fehlbare Schülerinnen und Schüler von der Schule ausschliessen. 

Bei schweren Verstössen kann der oben skizzierte Stufenablauf beschleunigt werden.
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